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der I3cilagen zu den stenographi"ch('n Protokollen (1('9 N,1Hon"1(',,tr'" 
_ __"'~_" __ --.,rr' •. ",", ,'t. 

Xll. GcsetzgcbU!l~spcrioJo 

ANFRAGE 

der Abgeordnoten f>1elter, Zeillinger und Genossen, 
an den Herrn Bundesminister für Soziale Venvsltung, 
betreffend § 53 KOVG. 

Die Vorsorgtmgsberechtigten nach dem KOVG sind ver­

pflichtet, jede ihJ13 n bclcallnt ge''1ordene Veränderung in den 

rechtlichen Voraussetzungen .fUr den Rentenbezug, die den 
Verlust; adel'" eHLe Hinderung ihres Anspruches begrUndet, 

binnen zuei i'lochen dem zuständigen Landesinvalidenamt an-

'zuzeigen. Diese Verp:flichtung gilt auch im Zusammenhang 
mit der Pensionsdynamik jeucils zum 1.Jtlnner jeden Jahres. 

, Gemäß § 52 Abs. 3 z. l~ wird dte Neubemessung einer vom Ein­
kommen abhängigen Versorgungsleistung, die auf Grund der a 
jährlichen Pensionsanpassung erforderlich ist, mit dem 
Ersten jenes Honates \'firksam, in dem die Einkommensänderung 
eingetr-etcn ist. 

\i'enn nun der Versorgungsberechtigte erst in dem Monat des 
Bezuges del~ erhöhten Leistung verpflichtet ist, innerhalb 
von 2\101 \'lochen das Le..ndesinva:lidenamt zu verständigen, so 
ergibt sich daraus, daß jedenfalls ein U'berbezug fUr den 
Monat Jtümer jed~n J';lhres nicht zum RUckersatz vorgeschrieben 
\'Ierden kann. Ausserdem ,,,erden die Landesinvalidenämter von den 

~ 

'PensioL1sve:csicherungsanstal ten "'9scntlich tri.lher über die Aus-, 
l'lirkungen der Pellsionsdynamik verständigt, wobei den Pensions-" 
beziehern mitgeteilt wird, daß das Landesinvalidenamt eine 
Nnchr1cht erhalten habe. Sie können demzufolge mit Recht 
cm110hmen, daß die Versorgunssbehördo bereits verständigt 
\'/urd.e 1 söclaß eine nm.'!.crliche 11eldung Uberf'lUsnig ist.- Auch ist 
zu beachten, daß eine doppelte !1eldung natUrlieh eine wesent­
liche Nehrarbcit bei den Verscrgungsbehörden verursscilt • 

• 1. 

480/J XII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



-2-

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 
Herrn Bundesminister tür Soziale V0r~altung die 

ANFRAGE: 

Sind Sio bereit, im Zusammenhang mit der nächsten 
Novel1ierung dcsKriegsopfo:cversor-gungsgesetzes imgogen­
stlindlichen Ninürter:l.e.lent\Jurf eine Bcstlmrnung vorzusehen, 
nach \'lelchsl' eine l1s1dep:flicht in Bezug auf' dynamisierte 
Pensions~und RentenbezUge entfällt. 

Wien, den 3.3.1971 
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